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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 09.03.2017 
Geschäftsbereich III   Abteilung: GB III 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0112/2017) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für den öffentlichen 
Personennahverkehr 

20.03.2017 öffentlich 

 

Zeitplan / Umsetzung ÖPNV-Konzept Nord / Fortschreibung der 
Nahverkehrspläne / Auftragsvergabe 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Ausschuss für den öffentlichen Personennahverkehr nimmt die vorgesehen 
Vorabbekanntmachung und die vorgestellte Zeitplanung zustimmend zur Kenntnis. 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
 
In der Folge der Umsetzung des ÖPNV-Konzepts RLP-Nord ist vorgesehen, die 
lokalen und regionalen Nahverkehrspläne fortzuschreiben. Auf Grundlage dieser 
Planungen sollte in einem nächsten Schritt eine sog. Vorabbekanntmachung der 
vorgesehenen Verkehrsleistungen erfolgen, um das Interesse an 
eigenwirtschaftlichen Verkehren auf Basis des geplanten Angebots zu klären. In der 
Folge erfolgt dann eine Ausschreibung, sofern kein eigenwirtschaftliches Angebot 
vorgelegt wird. 
 
Aufgrund der Kündigung der Verkehrsplanerin des ZV VRT, zum 31.12.2016 sind die 
Planungen ins Stocken geraten. Dies hat zur Konsequenz, dass für die Linienbündel 
„Römische Weinstraße“ und „Trierer Land“ eine Fortschreibung der 
Nahverkehrspläne nicht mehr so rechtzeitig erfolgen kann, dass die Fristen für die 
erforderliche Vorabbekanntmachung bei einer Verkehrsaufnahme zum 31.08.2019 
eingehalten werden können. 
 
Dies bedeutet, dass vor einer Beschlussfassung über die Nahverkehrspläne 
Vorabbekanntmachungen für die beiden. Linienbündel „Römische Weinstraße“ und 
„Trierer Land“ erfolgen müssen. Der Inhalt der Vorabbekanntmachungen werden 
dabei vergleichbar mit den NVP’s von den kommunalen Gremien beschlossen 
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werden; es wird aber keine „Gleichzeitigkeit“ mit den Linienbündeln „Saargau“ und 
Ruwertal-Hochwald geben 
 
Für die Vorabbekanntmachung der beiden Linienbündel ist eine Beschlussfassung 
im ÖPNV-Ausschuss für den 01.06.2017, im Kreisausschuss am 12.06.2016 und den 
Kreistag am 26.06.2017 vorgesehen. Die Verbandsversammlung des ZV VRT wird 
am 06.06.2017 entscheiden. 
 
Derzeit wird der genaue Zeitplan, der auch den Zeitpunkt der 
Informationsveranstaltungen für die von den Linienbündeln umfassten Regionen 
umfasst, erstellt; wir werden hierüber in der Sitzung berichten. 
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